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Aufruf 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft  
(SMEKUL) ruft im Rahmen der Umsetzung des GAP-Strategieplans 2023-2027 im Freistaat 
Sachsen zur Einreichung von Förderanträgen für 
 

Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe 
 
auf. 
 
Nr. des Aufrufs:  
LIE-2024-1_EL-0403_EL-0411 
 
Datum des Aufrufs:  
18.03.2024 
 
Frist zur Einreichung von Förderanträgen:  
31.07.2024 
 
Alle Förderanträge sind über das Portal „Internet Antragstellung Förderung“ über  
folgenden Link einzureichen: 
Anmeldung bei Internetantragstellung Förderung (sachsen.de) 
 
Hinweis: 
- Bei baugenehmigungspflichtigen Vorhaben sind die entsprechenden behördlichen Geneh-
migungen mit der Antragstellung vorzulegen. Andernfalls kann der Antrag nicht angenom-
men werden.  

 
Rechtsgrundlagen: 

 GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland: 
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-stra-
tegieplan.html 

 Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und  
Landwirtschaft zur Förderung landwirtschaftlicher Investitionen und Existenzgründungen  
(Förderrichtlinie Landwirtschaft, Investition, Existenzgründung - FRL LIE/2023): 
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/frl-lie-2023-13509.html 

 
Beratende Stelle für Auskünfte zum Aufruf und zur FRL LIE/2023: 
Bewilligungsbehörde:  
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
Bewilligungsstelle Investitionsförderung Landwirtschaft 
Frau Gudrun Krawczyk 
Telefon: (0351) 8928-3800 
E-Mail: Gudrun.Krawczyk@smekul.sachsen.de 
 
Zielstellung:  
Um sächsische Betriebe der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des Weinbaus zu stärken, ge-
währt der Freistaat Sachsen Investitionsförderungen auf Grundlage des GAP-Strategieplans. Mit 
dem Förderangebot sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden: 
- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen 
- Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten 

https://www.diana.sachsen.de/auth/realms/profil/protocol/openid-connect/auth?client_id=iap&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.diana.sachsen.de%2Fiap%2Fredirect-callback.html&response_type=code&scope=openid+profile&state=f51ffb5fdf664f5184ed9c0ba2dc516c&code_challenge=fP4smUbsgb9p1-I8RTdLvPhfTOjVD9ciw-LIJfaYH3Y&code_challenge_method=S256&response_mode=query
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/frl-lie-2023-13509.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/frl-lie-2023-13509.html
mailto:Gudrun.Krawczyk@smekul.sachsen.de
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- Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung/Wettbewerbsfähigkeit 
- Verbesserung des Tierwohls 
- Verbesserung der spezifischen Umwelt- und Klimaschutzleistungen der landwirtschaftlichen  
Unternehmen, insbesondere zur Emissionsminderung und Kohlenstoffspeicherung 
- Stärkung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
 
Höhe des Budgets, das für diesen Aufruf bereitsteht: 
28 Mio. EUR  
 
Inhalt des Aufrufs: 
Der Aufruf umfasst Anträge auf Förderung von Investitionen gemäß FRL LIE/2023 Teil C I. 
Anträge im Bereich des Tierwohls gemäß Ziffer 1.1.1 der FRL LIE/2023 sind im Bereich der 
Schweinehaltung nicht förderfähig. 
 
Stallbaumaßnahmen im Bereich der Schweinhaltung werden über die Richtlinien des Bundes zur  
„Förderung des Umbaus der Tierhaltung 2024-2030 - Investive Vorhaben“ sowie zur „Förderung 
des Umbaus der Tierhaltung 2024-2030 - Laufende Mehrkosten“ gefördert. 
 
Internetlink zum Bundesprogramm: 
BLE - Bundesprogramm Umbau Tierhaltung 

 
Hintergrundinformation: 
Landwirtschaftliche Betriebe sind aufgrund der sich ändernden gesellschaftlichen, politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen, Markt- und Preisverhältnissen sowie produktionstechnischen 
Entwicklungen einem ständigen Anpassungsdruck im Hinblick auf die Betriebs-, Produktions- und 
Organisationsstruktur ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund stellt die investive Förderung eine 
wichtige Unterstützung für notwendige Entwicklungs- und Modernisierungsschritte in der Land-
wirtschaft dar. 
 
Voraussetzungen für eine Antragstellung: 
Die inhaltlichen Voraussetzungen für eine Antragstellung ergeben sich aus der FRL LIE/2023  
Teil C I. 
 
Das Antragsverfahren ergibt sich aus der FRL LIE/2023 Teil D. 
 
Vorhabenauswahl: 
Die Vorhabenauswahl erfolgt entsprechend der Richtlinie FRL LIE/2023 Teil D II durch die  
Bewilligungsbehörde anhand eines mehrstufigen Verfahrens entsprechend des Dokuments  
„Vorhabenauswahlkriterien – Förderperiode 2023-2027“, Nr. 2.1 in der zum Zeitpunkt des Aufrufs 
geltenden Fassung. Die Vorhabenauswahlkriterien sind im Internet unter  
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/vorhabensauswahlkriterien-13563.html  
veröffentlicht.  
 
Hinweis zur Publizität: 
Falls Infrastruktur- oder Bauvorhaben mehr als 500.000 EUR öffentliche Unterstützung erhalten, 
bringen die Begünstigten während der gesamten Bauphase ein entsprechendes Bauschild zum 
Vorhaben an einem für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Ort (z. B. von außen sichtbarer  
Baustellenbereich) an.  
 
 
 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Bundesprogramm_Umbau_Tierhaltung/BUT_node.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/vorhabensauswahlkriterien-13563.html
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Als gestalterische Vorlage für ein solches Bauschild stehen entsprechende Layouts auf der  
Öffentlichkeitsarbeitsseite des GAP-Strategieplans 2023-2027 in Sachsen unter 
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/oeffentlichkeitsarbeit-der-beguenstigten-11947.html 
nach Förderbereichen gegliedert als Download zur Verfügung. 
 
Weitere antragsspezifische Informationen zur Einhaltung der Bestimmungen zu  
Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaßnahmen erhalten Begünstigte mit dem Bewilligungsbe-
scheid. 
 
 
 
Dresden, 18.03.2024 
 
 

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/oeffentlichkeitsarbeit-der-beguenstigten-11947.html

